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§720
Die Zugehörigkeit einer nach § 718 Abs. 1 erworbenen 

Forderung zum Gesellschaftsvermögen hat der Schuldner 
erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von der Zu
gehörigkeit Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 
bis 408 finden entsprechende Anwendung.

§721
(1) Ein Gesellschafter kann den Rechnungsabschluß und 

die Verteilung des Gewinns und Verlustes erst nach der 
Auflösung der Gesellschaft verlangen.

(2) Ist die Gesellschaft von längerer Dauer, so hat der 
Rechnungsabschluß und die Gewinnverteilung im Zweifel 
am Schlüsse jedes Geschäftsjahrs zu erfolgen.

§722
(1) Sind die Anteile der Gesellschafter am Gewinn und 

Verluste nicht bestimmt, so hat jeder Gesellschafter ohne 
Rücksicht auf die Art und die Größe seines Beitrags einen 
gleichen Anteil am Gewinn und Verluste.

(2) Ist nur der Anteil am Gewinn oder am Verluste be
stimmt, so gilt die Bestimmung im Zweifel für Gewinn und 
Verlust.

§ 723
(1) Ist die Gesellschaft nicht für eine bestimmte Zeit ein

gegangen, so kann jeder Gesellschafter sie jederzeit kün
digen. Ist eine Zeitdauer bestimmt, so ist die Kündigung 
vor dem Ablaufe der Zeit zulässig, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere vor
handen, wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem 
Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung 
vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt oder 
wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich 
wird. Unter der gleichen Voraussetzung ist, wenn eine Kün
digungsfrist bestimmt ist, die Kündigung ohne Einhaltung 
der Frist zulässig.

(2) Die Kündigung darf nicht zur Unzeit geschehen, es 
sei denn, daß ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündi
gung vorliegt. Kündigt ein Gesellschafter ohne solchen
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